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Urkunde nur erklären, dass sich seine Ratifikation oder sein Beitritt nicht auf 
die Artikel 1–20 erstreckt. 

c) Jedes Verbandsland, das gemäss Buchstabe b) die dort bezeichneten Be-
stimmungen von der Wirkung seiner Ratifikation oder seines Beitritts aus-
genommen hat, kann zu jedem späteren Zeitpunkt erklären, dass es die Wir-
kung seiner Ratifikation oder seines Beitritts auf diese Bestimmungen 
erstreckt. Eine solche Erklärung wird beim Generaldirektor hinterlegt. 

2) a)  Die Artikel 1–21 und der Anhang treten drei Monate nach Erfüllung der 
beiden folgenden Voraussetzungen in Kraft: 
i) mindestens fünf Verbandsländer haben diese Fassung der Übereinkunft 

ohne Erklärung nach Absatz 1) Buchstabe b) ratifiziert oder sind ihr 
ohne eine solche Erklärung beigetreten; 

ii) Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich von Grossbritannien 
und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika sind durch 
das in Paris am 24. Juli 19718 revidierte Welturheberrechtsabkommen 
gebunden. 

b) Das Inkrafttreten nach Buchstabe a) ist für diejenigen Verbandsländer wirk-
sam, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden ohne Erklärung nach Ab-
satz 1) Buchstabe b) und mindestens drei Monate vor dem Inkrafttreten hin-
terlegt haben. 

c) Für jedes Verbandsland, auf das Buchstabe b) nicht anwendbar ist und das 
ohne Abgabe einer Erklärung nach Absatz 1) Buchstabe b) diese Fassung 
der Übereinkunft ratifiziert oder ihr beitritt, treten die Artikel 1–21 und der 
Anhang drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der Generaldirek-
tor die Hinterlegung der betreffenden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
notifiziert, sofern nicht in der hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt 
angegeben ist. In diesem Fall treten die Artikel 1–21 und der Anhang für 
dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft. 

d) Die Buchstaben a)–c) berühren die Anwendung des Artikels VI des Anhangs 
nicht. 

3)  Für jedes Verbandsland, das mit oder ohne Erklärung nach Absatz 1) Buchsta-
be b) diese Fassung der Übereinkunft ratifiziert oder ihr beitritt, treten die Artikel 
22–38 drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der Generaldirektor die 
Hinterlegung der betreffenden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde notifiziert, sofern 
nicht in der hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. In diesem 
Fall treten die Artikel 22–38 für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in 
Kraft. 

Art. 29 
1)  Jedes verbandsfremde Land kann dieser Fassung der Übereinkunft beitreten und 
dadurch Vertragspartei dieser Übereinkunft und Mitglied des Verbands werden. Die 
Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt. 
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2) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) tritt diese Übereinkunft für jedes verbands-
fremde Land drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der General-
direktor die Hinterlegung der betreffenden Beitrittsurkunde notifiziert, so-
fern nicht in der hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. 
In diesem Fall tritt die Übereinkunft für dieses Land zu dem angegebenen 
Zeitpunkt in Kraft. 

b) Tritt diese Übereinkunft gemäss Buchstabe a) für ein verbandsfremdes Land 
vor dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die Artikel 1–21 und der Anhang gemäss 
Artikel 28 Absatz 2) Buchstabe a) in Kraft treten, so ist dieses Land in der 
Zwischenzeit statt durch die Artikel 1–21 und den Anhang durch die Artikel 
1-20 der Brüsseler Fassung dieser Übereinkunft9 gebunden. 

Art. 29bis 
Die Ratifikation dieser Fassung der Übereinkunft oder der Beitritt zu ihr durch ein 
Land, das nicht durch die Artikel 22–38 der Stockholmer Fassung dieser Überein-
kunft10 gebunden ist, gilt, und zwar einzig und allein zum Zweck der Anwendung 
des Artikels 14 Absatz 2) des Übereinkommens zur Errichtung der Organisation11, 
als Ratifikation der Stockholmer Fassung oder als Beitritt zu ihr mit der in ihrem 
Artikel 28 Absatz 1) Buchstabe b) Ziffer 1) vorgesehenen Beschränkung. 

Art. 30 
1)  Vorbehaltlich der durch Absatz 2) dieses Artikels, durch Artikel 28 Absatz 1) 
Buchstabe b) und Artikel 33 Absatz 2) sowie durch den Anhang zugelassenen Aus-
nahmen bewirkt die Ratifikation oder der Beitritt von Rechts wegen die Annahme 
aller Bestimmungen und die Zulassung zu allen Vorteilen dieser Übereinkunft. 
2) a) Jedes Verbandsland, das diese Fassung der Übereinkunft ratifiziert oder ihr 

beitritt, kann vorbehaltlich des Artikels V Absatz 2) des Anhangs die früher 
erklärten Vorbehalte aufrechterhalten, sofern es bei der Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde eine entsprechende Erklärung abgibt. 

b) Jedes verbandsfremde Land kann vorbehaltlich des Artikels V Absatz 2) des 
P27 Anhangs beim Beitritt zu dieser Übereinkunft erklären, dass es den das 
Übersetzungsrecht betreffenden Artikel 8 dieser Fassung wenigstens vorläu-
fig durch die Bestimmungen des Artikels 5 der im Jahre 1896 in Paris ver-
vollständigten Verbandsübereinkunft von 188612 ersetzen will, wobei Ein-
verständnis darüber besteht, dass diese Bestimmungen nur auf Über-
setzungen in eine in diesem Land allgemein gebräuchliche Sprache 
anwendbar sind. Vorbehaltlich des Artikels 1 Absatz 6) Buchstabe b) des 
Anhangs ist jedes Verbandsland befugt, hinsichtlich des Übersetzungsrechts 
an Werken, deren Ursprungsland von einem solchen Vorbehalt Gebrauch 
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macht, den Schutz anzuwenden, der dem vom Ursprungsland gewährten 
Schutz entspricht. 

c) Jedes Land kann solche Vorbehalte jederzeit durch eine an den General-
direktor gerichtete Notifikation zurückziehen. 

Art. 31 
1)  Jedes Land kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt dem Generaldirektor schriftlich notifizieren, dass diese 
Übereinkunft auf alle oder einzelne in der Erklärung oder Notifikation bezeichnete 
Gebiete anwendbar ist, für deren auswärtige Beziehungen es verantwortlich ist. 
2)  Jedes Land, das eine solche Erklärung oder eine solche Notifikation abgegeben 
hat, kann dem Generaldirektor jederzeit notifizieren, dass diese Übereinkunft auf 
alle oder einzelne dieser Gebiete nicht mehr anwendbar ist. 
3) a) Jede in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung ge-

mäss Absatz 1) wird gleichzeitig mit der Ratifikation oder dem Beitritt und 
jede Notifikation gemäss Absatz 1) wird drei Monate nach ihrer Notifizie-
rung durch den Generaldirektor wirksam. 

b) Jede Notifikation gemäss Absatz 2) wird zwölf Monate nach ihrem Eingang 
beim Generaldirektor wirksam. 

4)  Dieser Artikel darf nicht dahin ausgelegt werden, dass er für ein Verbandsland 
die Anerkennung oder stillschweigende Hinnahme der tatsächlichen Lage eines 
Gebiets in sich schliesst, auf das diese Übereinkunft durch ein anderes Verbandsland 
aufgrund einer Erklärung nach Absatz 1) anwendbar gemacht wird. 

Art. 32 
1)  Diese Fassung der Übereinkunft ersetzt in den Beziehungen zwischen den Ver-
bandsländern und in dem Umfang, in dem sie anwendbar ist, die Berner Überein-
kunft vom 9. September 188613 und die folgenden revidierten Fassungen dieser 
Übereinkunft14. Die früheren Fassungen bleiben in ihrer Gesamtheit oder in dem 
Umfang, in dem diese Fassung sie nicht gemäss dem ersten Satz ersetzt, in den 
Beziehungen zu den Verbandsländern anwendbar, die diese Fassung der Überein-
kunft weder ratifizieren noch ihr beitreten. 
2)  Die verbandsfremden Länder, die Vertragsparteien dieser Fassung der Überein-
kunft werden, wenden sie vorbehaltlich des Absatzes 3) im Verhältnis zu jedem 
Verbandsland an, das nicht durch diese Fassung der Übereinkunft gebunden ist oder 
das zwar durch diese Fassung gebunden ist, aber die in Artikel 28 Absatz 1) Buch-
stabe b) vorgesehene Erklärung abgegeben hat. Diese Länder lassen es zu, dass ein 
solches Verbandsland in seinen Beziehungen zu ihnen 

i) die Bestimmungen der jüngsten Fassung der Übereinkunft, durch die es ge-
bunden ist, anwendet und 
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ii) vorbehaltlich des Artikels 1 Absatz 6) des Anhangs befugt ist, den Schutz 
dem in dieser Fassung der Übereinkunft vorgesehenen Stand anzupassen. 

3)  Jedes Land, das eine der im Anhang vorgesehenen Befugnisse in Anspruch 
genommen hat, kann die diese Befugnis betreffenden Bestimmungen des Anhangs in 
seinen Beziehungen zu jedem anderen Verbandsland anwenden, das nicht durch 
diese Fassung der Übereinkunft gebunden ist, aber die Anwendung dieser Bestim-
mungen zugelassen hat. 

Art. 33 
1)  Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Verbandsländern über die Auslegung 
oder Anwendung dieser Übereinkunft, die nicht auf dem Verhandlungsweg beigelegt 
wird, kann von jedem beteiligten Land durch eine dem Statut des Internationalen 
Gerichtshofs entsprechende Klage diesem Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt 
werden, sofern die beteiligten Länder keine andere Regelung vereinbaren. Das Land, 
das die Streitigkeit vor diesen Gerichtshof bringt, hat dies dem Internationalen Büro 
mitzuteilen; das Büro setzt die anderen Verbandsländer davon in Kenntnis. 
2)  Jedes Land kann bei der Unterzeichnung dieser Fassung der Übereinkunft oder 
bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären, dass es 
sich durch Absatz 1) nicht als gebunden betrachtet. Auf Streitigkeiten zwischen 
einem solchen Land und jedem anderen Verbandsland ist Absatz 1) nicht anwend-
bar. 
3)  Jedes Land, das eine Erklärung gemäss Absatz 2) abgegeben hat, kann sie jeder-
zeit durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation zurückziehen. 

Art. 34 
1)  Vorbehaltlich des Artikels 29bis kann kein Land nach Inkrafttreten der Artikel 1–
21 und des Anhangs frühere Fassungen dieser Übereinkunft ratifizieren noch ihnen 
beitreten. 
2)  Nach Inkrafttreten der Artikel 1–21 und des Anhangs kann kein Land eine Erklä-
rung gemäss Artikel 5 des der Stockholmer Fassung dieser Übereinkunft15 beigefüg-
ten Protokolls betreffend die Entwicklungsländer abgeben. 

Art. 35 
1)  Diese Übereinkunft bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft. 
2)  Jedes Land kann diese Fassung der Übereinkunft durch eine an den General-
direktor gerichtete Notifikation kündigen. Diese Kündigung gilt auch als Kündigung 
aller früheren Fassungen und hat nur Wirkung für das Land, das sie erklärt hat; für 
die übrigen Verbandsländer bleibt die Übereinkunft in Kraft und wirksam. 
3)  Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation 
beim Generaldirektor eingegangen ist. 
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4)  Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einem Land nicht 
vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, in dem es Mit-
glied des Verbands geworden ist. 

Art. 36 
1)  Jedes Vertragsland dieser Übereinkunft verpflichtet ’sich, gemäss seiner Verfas-
sung die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieser Über-
einkunft zu gewährleisten. 
2)  Es besteht Einverständnis darüber, dass jedes Land in dem Zeitpunkt, in dem es 
durch diese Übereinkunft gebunden wird, nach seinen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften in der Lage sein muss, den Bestimmungen dieser Übereinkunft Wirkung zu 
verleihen. 

Art. 37 
1) a) Diese Fassung der Übereinkunft wird in einer einzigen Ausfertigung in 

englischer und französischer Sprache unterzeichnet und vorbehaltlich des 
Absatzes 2) beim Generaldirektor hinterlegt. 

b) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der betei-
ligten Regierungen in arabischer, deutscher, italienischer, portugiesischer 
und spanischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, die die Ver-
sammlung bestimmen kann. 

c) Bei Streitigkeiten über die Auslegung der verschiedenen Texte ist der fran-
zösische Text massgebend. 

2)  Diese Fassung der Übereinkunft liegt bis 31. Januar 1972 zur Unterzeichnung 
auf. Bis zu diesem Datum bleibt die in Absatz 1) Buchstabe a) bezeichnete Ausferti-
gung bei der Regierung der Französischen Republik hinterlegt. 
3)  Der Generaldirektor übermittelt zwei beglaubigte Abschriften des unterzeichne-
ten Textes dieser Fassung der Übereinkunft den Regierungen aller Verbandsländer 
und der Regierung jedes anderen Landes, die es verlangt. 
4)  Der Generaldirektor lässt diese Fassung der Übereinkunft beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen registrieren. 
5)  Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller Verbandsländer die Unter-
zeichnungen, die Hinterlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden sowie 
die in diesen Urkunden enthaltenen oder gemäss Artikel 28 Absatz 1) Buchstabe c), 
Artikel 30 Absatz 2) Buchstaben a) und b) und Artikel 33 Absatz 2) abgegebenen 
Erklärungen, das Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser Fassung der Übereinkunft, 
die Notifikationen von Kündigungen und die Notifikationen gemäss Artikel 30 
Absatz 2) Buchstabe c), Artikel 31 Absätze 1) und 2), Artikel 33 Absatz 3) und 
Artikel 38 Absatz 1) sowie die im Anhang vorgesehenen Notifikationen. 
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Art. 38 
1)  Verbandsländer, die diese Fassung der Übereinkunft weder ratifiziert haben noch 
ihr beigetreten sind und die nicht durch die Artikel 22–26 der Stockholmer Fassung 
dieser Übereinkunft16 gebunden sind, können, wenn sie dies wünschen, bis zum 
26. April 1975 die in diesen Artikeln vorgesehenen Rechte so ausüben, als wären sie 
durch diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese Rechte auszuüben wünscht, 
hinterlegt zu diesem Zweck beim Generaldirektor eine schriftliche Notifikation, die 
im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam wird. Solche Länder gelten bis zu dem ge-
nannten Tag als Mitglieder der Versammlung. 
2)  Solange nicht alle Verbandsländer Mitglieder der Organisation geworden sind, 
handelt das Internationale Büro der Organisation zugleich als Büro des Verbands 
und der Generaldirektor als Direktor dieses Büros. 
3)  Sobald alle Verbandsländer Mitglieder der Organisation geworden sind, gehen 
die Rechte und Verpflichtungen sowie das Vermögen des Büros des Verbands auf 
das Internationale Büro der Organisation über. 
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Anhang 

Art. I 
1)  Jedes Land, das nach der bestehenden Übung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen als Entwicklungsland angesehen wird und das diese Fassung der 
Übereinkunft, deren integrierender Bestandteil dieser Anhang ist, ratifiziert oder ihr 
beitritt und das sich aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage und seiner sozialen oder 
kulturellen Bedürfnisse nicht sogleich imstande sieht, den Schutz aller in dieser 
Fassung der Übereinkunft vorgesehenen Rechte zu gewährleisten, kann durch eine 
bei Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder, vorbehaltlich des 
Artikels V Absatz 1) Buchstabe c), zu jedem späteren Zeitpunkt beim Generaldirek-
tor hinterlegte Notifikation erklären, dass es die in Artikel II oder die in Artikel III 
vorgesehene Befugnis oder beide Befugnisse in Anspruch nimmt. Es kann, statt die 
in Artikel II vorgesehene Befugnis in Anspruch zu nehmen, eine Erklärung nach 
Artikel V Absatz 1) Buchstabe a) abgeben. 
2) a) Jede Erklärung nach Absatz 1), die vor Ablauf einer mit Inkrafttreten der 

Artikel 1–21 und dieses Anhangs gemäss Artikel 28 Absatz 2) beginnenden 
Frist von zehn Jahren notifiziert wird, ist bis zum Ablauf dieser Frist wirk-
sam. Sie kann ganz oder teilweise für jeweils weitere zehn Jahre durch eine 
frühestens 15 und spätestens drei Monate vor Ende der laufenden Zehnjah-
resfrist beim Generaldirektor zu hinterlegende Notifikation erneuert werden. 

b) Jede Erklärung nach Absatz 1), die nach Ablauf einer mit Inkrafttreten der 
Artikel 1–21 und dieses Anhangs gemäss Artikel 28 Absatz 2) beginnenden 
Frist von zehn Jahren notifiziert wird, ist bis zum Ablauf der dann laufenden 
Zehnjahresfrist wirksam. Sie kann gemäss Buchstabe a) zweiter Satz erneu-
ert werden. 

3)  Ein Verbandsland, das nicht länger als Entwicklungsland im Sinn von Absatz 1) 
angesehen wird, ist nicht mehr berechtigt, seine Erklärung gemäss Absatz 2) zu 
erneuern; gleichviel, ob dieses Land seine Erklärung förmlich zurückzieht oder 
nicht, verliert es die Möglichkeit, die in Absatz 1) genannten Befugnisse in An-
spruch zu nehmen, entweder nach Ablauf der laufenden Zehnjahresfrist oder drei 
Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem das Land nicht mehr als Entwicklungsland ange-
sehen wird, wobei die später endende Frist massgebend ist. 
4)  Sind in dem Zeitpunkt, in dem eine gemäss den Absätzen 1) oder 2) abgegebene 
Erklärung ihre Wirkung verliert, noch Werkstücke vorrätig, die aufgrund einer nach 
diesem Anhang gewährten Lizenz hergestellt worden sind, so dürfen sie weiterhin in 
Verkehr gebracht werden, bis der Vorrat erschöpft ist. 
5)  Jedes Land, das durch diese Fassung der Übereinkunft gebunden ist und nach 
Artikel 31 Absatz 1) eine Erklärung oder eine Notifikation über die Anwendung 
dieser Fassung der Übereinkunft auf ein bestimmtes Gebiet abgegeben hat, dessen 
Lage als der Lage der in Absatz 1) bezeichneten Länder analog erachtet werden 
kann, kann für dieses Gebiet die Erklärung gemäss Absatz 1) abgeben und die Noti-
fikation der Erneuerung gemäss Absatz 2) hinterlegen. Solange eine solche Erklä-
rung oder Notifikation wirksam ist, sind die Bestimmungen dieses Anhangs auf das 
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Gebiet, für das die Erklärung abgegeben oder die Notifikation hinterlegt worden ist, 
anwendbar. 
6) a) Nimmt ein Verbandsland eine der in Absatz 1) vorgesehenen Befugnisse in 

Anspruch, so berechtigt dies die anderen Verbandsländer nicht, den Werken, 
deren Ursprungsland dieses Verbandsland ist, weniger Schutz zu gewähren, 
als sie nach den Artikeln 1–20 zu gewähren haben. 

b) Die in Artikel 30 Absatz 2) Buchstabe b) zweiter Satz vorgesehene Befug-
nis, Schutz nur nach Massgabe der Gegenseitigkeit zu gewähren, darf bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem die nach Artikel I Absatz 3) massgebende Frist ab-
läuft, nicht in Bezug auf Werke ausgeübt werden, deren Ursprungsland eine 
Erklärung gemäss Artikel V Absatz 1) Buchstabe a) abgegeben hat. 

Art. II 
1)  Jedes Land, das erklärt hat, es werde die in diesem Artikel vorgesehene Befugnis 
in Anspruch nehmen, ist berechtigt, für Werke, die im Druck oder in einer entspre-
chenden Vervielfältigungsform veröffentlicht worden sind, das in Artikel 8 vorgese-
hene ausschliessliche Übersetzungsrecht durch ein System nicht ausschliesslicher 
und unübertragbarer Lizenzen zu ersetzen, die von der zuständigen Behörde unter 
den folgenden Voraussetzungen und gemäss Artikel IV erteilt werden. 
2) a) Ist vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis innerhalb 

einer Frist von drei Jahren oder einer längeren, in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften des Landes festgelegten Frist seit der ersten Veröffent-
lichung eines Werkes eine Übersetzung des Werkes in eine in diesem Land 
allgemein gebräuchliche Sprache nicht veröffentlicht worden, so kann jeder 
Angehörige des Landes eine Lizenz zur Übersetzung des Werkes in diese 
Sprache und zur Veröffentlichung der Übersetzung im Druck oder in einer 
entsprechenden Vervielfältigungsform erhalten; Absatz 3) bleibt vorbehal-
ten. 

b) Eine Lizenz kann aufgrund dieses Artikels auch erteilt werden, wenn alle 
Ausgaben der in der betreffenden Sprache veröffentlichten Übersetzung ver-
griffen sind. 

3) a) Für Übersetzungen in eine Sprache, die nicht in einem oder mehreren der 
entwickelten Länder, die Mitglieder des Verbands sind, allgemein gebräuch-
lich ist, wird die in Absatz 2) Buchstabe a) genannte Frist von drei Jahren 
durch eine Frist von einem Jahr ersetzt. 

b) Jedes in Absatz 1) bezeichnete Land kann aufgrund einer einstimmigen Ver-
einbarung mit den entwickelten Ländern, die Mitglieder des Verbands sind 
und in denen dieselbe Sprache allgemein gebräuchlich ist, für Übersetzungen 
in diese Sprache die in Absatz 2) Buchstabe a) genannte Frist von drei Jah-
ren durch eine kürzere, in der Vereinbarung festgelegte Frist ersetzen, die 
aber nicht weniger als ein Jahr betragen darf. Der erste Satz ist jedoch auf 
Übersetzungen in die englische, französische oder spanische Sprache nicht 
anwendbar. Jede derartige Vereinbarung wird dem Generaldirektor von den 
Regierungen, die sie getroffen haben, notifiziert. 
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4) a) Nach diesem Artikel darf eine nach drei Jahren erwirkbare Lizenz erst nach 
Ablauf einer weiteren Frist von sechs Monaten und eine nach einem Jahr 
erwirkbare Lizenz erst nach Ablauf einer weiteren Frist von neun Monaten 
erteilt werden, beginnend 
i) in dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller die in Artikel IV Absatz 1) 

vorgesehenen Erfordernisse erfüllt, oder, 
ii) sofern der Inhaber des Übersetzungsrechts oder seine Anschrift unbe-

kannt ist, in dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller, wie in Artikel IV 
Absatz 2) vorgesehen, Abschriften seines bei der zuständigen Behörde 
gestellten Lizenzantrags absendet. 

b) Wird vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis inner-
halb der genannten Frist von sechs oder neun Monaten eine Übersetzung in 
die Sprache veröffentlicht, für die die Lizenz beantragt worden ist, so darf 
keine Lizenz nach diesem Artikel erteilt werden. 

5)  Eine Lizenz nach diesem Artikel darf nur für Unterrichts-, Studien- oder For-
schungszwecke erteilt werden. 
6)  Wird eine Übersetzung des Werkes vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder 
mit seiner Erlaubnis zu einem Preis veröffentlicht, der dem für vergleichbare Werke 
in dem Land üblichen Preis entspricht, so erlischt jede nach diesem Artikel erteilte 
Lizenz, sofern diese Übersetzung in derselben Sprache abgefasst ist und im wesent-
lichen den gleichen Inhalt hat wie die aufgrund der Lizenz veröffentlichte Überset-
zung. Werkstücke, die bereits vor Erlöschen der Lizenz hergestellt worden sind, 
dürfen weiterhin in Verkehr gebracht werden, bis der Vorrat erschöpft ist. 
7)  Für Werke, die vorwiegend aus Abbildungen bestehen, darf eine Lizenz zur 
Herstellung und Veröffentlichung einer Übersetzung des Textes und zur Vervielfäl-
tigung und Veröffentlichung der Abbildungen nur erteilt werden, wenn auch die 
Voraussetzungen des Artikels III erfüllt sind. 
8)  Aufgrund dieses Artikels darf keine Lizenz erteilt werden, wenn der Urheber alle 
Werkstücke aus dem Verkehr gezogen hat. 
9) a) Eine Lizenz zur Übersetzung eines Werkes, das im Druck oder in einer 

entsprechenden Vervielfältigungsform veröffentlicht worden ist, kann auch 
jedem Sendeunternehmen, das seinen Sitz in einem in Absatz 1) bezeichne-
ten Land hat, auf seinen an die zuständige Behörde dieses Landes gerichte-
ten Antrag erteilt werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
i) die Übersetzung wird anhand eines Werkstücks angefertigt, das in 

Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften dieses Landes hergestellt 
und erworben wurde; 

ii) die Übersetzung ist nur für den Gebrauch in Rundfunksendungen be-
stimmt, die ausschliesslich dem Unterricht oder der Verbreitung wis-
senschaftlicher oder technischer Forschungsergebnisse an Sachverstän-
dige eines bestimmten Berufs dienen; 

iii) die Übersetzung wird ausschliesslich zu den unter Ziffer ii) bezeichne-
ten Zwecken in rechtmässig ausgestrahlten Rundfunksendungen be-
nutzt, die für Empfänge im Hoheitsgebiet dieses Landes bestimmt sind, 
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einschliesslich der Rundfunksendungen, die mit Hilfe von rechtmässig 
und ausschliesslich für diese Sendungen hergestellten Aufnahmen auf 
Bild- oder Tonträger ausgestrahlt werden; 

iv) der Gebrauch der Übersetzung darf keinen Erwerbszwecken dienen. 
b) Aufnahmen einer Übersetzung auf Bild- oder Tonträger, die von einem Sen-

deunternehmen aufgrund einer nach diesem Absatz erteilten Lizenz angefer-
tigt worden ist, dürfen mit Zustimmung dieses Unternehmens zu den in 
Buchstabe a) genannten Zwecken und Bedingungen auch von anderen Sen-
deunternehmen benutzt werden, die ihren Sitz in dem Land haben, dessen 
zuständige Behörde die Lizenz erteilt hat. 

c) Sofern alle in Buchstabe a) aufgeführten Merkmale und Bedingungen erfüllt 
sind, kann einem Sendeunternehmen auch eine Lizenz zur Übersetzung des 
Textes einer audiovisuellen Festlegung erteilt werden, die selbst ausschliess-
lich für den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht 
hergestellt und veröffentlicht worden ist. 

d) Vorbehaltlich der Buchstaben a)–c) sind die vorausgehenden Absätze auf die 
Erteilung und die Ausübung jeder Lizenz anzuwenden, die aufgrund dieses 
Absatzes erteilt wird. 

Art. III 
1)  Jedes Land, das erklärt hat, es werde die in diesem Artikel vorgesehene Befugnis 
in Anspruch nehmen, ist berechtigt, das in Artikel 9 vorgesehene ausschliessliche 
Vervielfältigungsrecht durch ein System nicht ausschliesslicher und unübertragbarer 
Lizenzen zu ersetzen, die von der zuständigen Behörde unter den folgenden Voraus-
setzungen und gemäss Artikel IV erteilt werden. 
2) a) Sind Werkstücke einer bestimmten Ausgabe eines Werkes, auf das dieser 

Artikel gemäss Absatz 7) anwendbar ist, innerhalb 
i) der in Absatz 3) festgelegten und vom Zeitpunkt der ersten Veröffentli-

chung einer bestimmten Ausgabe an zu berechnenden Frist oder 
ii) einer längeren, in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des in Absatz 

1) bezeichneten Landes festgelegten und von demselben Zeitpunkt an 
zu berechnenden Frist in diesem Land vom Inhaber des Vervielfälti-
gungsrechts oder mit seiner Erlaubnis zu einem Preis, der dem dort für 
vergleichbare Werke üblichen Preis entspricht, der Allgemeinheit oder 
für den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht 
nicht zum Kauf angeboten worden, so kann jeder Angehörige dieses 
Landes eine Lizenz erhalten, die Ausgabe zu diesem oder einem niedri-
geren Preis für den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem 
Unterricht zu vervielfältigen und zu veröffentlichen. 

b) Eine Lizenz zur Vervielfältigung und Veröffentlichung einer Ausgabe, die, 
wie in Buchstabe a) beschrieben, in Verkehr gebracht worden ist, kann unter 
den in diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen auch erteilt werden, 
wenn nach Ablauf der massgebenden Frist in dem Land mit Erlaubnis des 
Rechtsinhabers hergestellte Werkstücke dieser Ausgabe zu einem Preis, der 
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dem dort für vergleichbare Werke üblichen Preis entspricht, sechs Monate 
lang für die Allgemeinheit oder für den Gebrauch im Zusammenhang mit 
systematischem Unterricht nicht mehr zum Verkauf standen. 

3)  Die in Absatz 2) Buchstabe a) Ziffer i) bezeichnete Frist beträgt fünf Jahre; 
dagegen beträgt sie 

i) drei Jahre für Werke aus den Bereichen der Naturwissenschaften, Ma-
thematik und Technik und 

ii) sieben Jahre für Romane, Gedichte und Dramen sowie für musikalische 
Werke und Kunstbücher. 

4) a) Eine nach drei Jahren erwirkbare Lizenz darf nach diesem Artikel erst nach 
Ablauf einer Frist von sechs Monaten erteilt werden, beginnend 
i) in dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller die in Artikel IV Absatz 1) 

vorgesehenen Erfordernisse erfüllt, oder 
ii) sofern der Inhaber des Vervielfältigungsrechts oder seine Anschrift un-

bekannt ist, in dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller, wie in Artikel 
IV Absatz 2) vorgesehen, Abschriften seines bei der zuständigen Be-
hörde gestellten Lizenzantrags absendet. 

b) Sind Lizenzen nach anderen Fristen erwirkbar und ist Artikel IV Absatz 2) 
anzuwenden, so darf eine Lizenz nicht vor Ablauf einer Frist von drei Mona-
ten seit Absendung der Abschriften des Lizenzantrags erteilt werden. 

c) Werden innerhalb der in den Buchstaben a) und b) genannten Fristen von 
sechs oder drei Monaten Werkstücke der Ausgabe, wie in Absatz 2) Buch-
stabe a) beschrieben, zum Kauf angeboten, so darf keine Lizenz nach diesem 
Artikel erteilt werden. 

d) Keine Lizenz wird erteilt, wenn der Urheber alle Werkstücke der Ausgabe, 
die für eine Lizenz zur Vervielfältigung und Veröffentlichung beantragt 
worden ist, aus dem Verkehr gezogen hat. 

5)  Eine Lizenz zur Vervielfältigung und Veröffentlichung der Übersetzung eines 
Werkes wird nach diesem Artikel nicht erteilt, 

i) wenn die Übersetzung nicht vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder 
mit seiner Erlaubnis veröffentlicht worden ist oder 

ii) wenn die Übersetzung nicht in einer Sprache abgefasst ist, die in dem 
Land, in dem die Lizenz beantragt worden ist, allgemein gebräuchlich 
ist. 

6)  Werden vom Inhaber des Vervielfältigungsrechts oder mit seiner Erlaubnis 
Werkstücke der Ausgabe eines Werkes in dem in Absatz 1) bezeichneten Land der 
Allgemeinheit oder für den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unter-
richt zu einem Preis, der dem für vergleichbare Werke dort üblichen Preis entspricht, 
zum Kauf angeboten, so erlischt jede nach diesem Artikel erteilte Lizenz, sofern 
diese Ausgabe in derselben Sprache abgefasst ist und im wesentlichen den gleichen 
Inhalt hat wie die aufgrund der Lizenz veröffentlichte Ausgabe. Werkstücke, die 
bereits vor Erlöschen der Lizenz hergestellt worden sind, dürfen weiterhin in Ver-
kehr gebracht werden, bis der Vorrat erschöpft ist. 
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7) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) ist dieser Artikel nur auf Werke anwend-
bar, die im Druck oder in einer entsprechenden Vervielfältigungsform veröf-
fentlicht worden sind. 

b) Dieser Artikel ist auch auf die audiovisuelle Vervielfältigung rechtmässig 
hergestellter audiovisueller Festlegungen, soweit sie selbst geschützte Werke 
sind oder geschützte Werke enthalten, und auf die Übersetzung des in ihnen 
enthaltenen Textes in eine Sprache anwendbar, die in dem Land, in dem die 
Lizenz beantragt worden ist, allgemein gebräuchlich ist, immer vorausge-
setzt, dass die betreffenden audiovisuellen Festlegungen ausschliesslich für 
den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht hergestellt 
und veröffentlicht worden sind. 

Art. IV 
1)  Eine Lizenz nach Artikel II oder III darf nur erteilt werden, wenn der Antragstel-
ler gemäss den Rechtsvorschriften des betreffenden Landes nachweist, dass er um 
die Erlaubnis des Rechtsinhabers je nachdem zur Übersetzung des Werkes und zur 
Veröffentlichung der Übersetzung oder zur Vervielfältigung und Veröffentlichung 
der Ausgabe ersucht und diese nicht erhalten hat oder dass er den Rechtsinhaber 
trotz gehöriger Bemühungen nicht ausfindig machen konnte. Gleichzeitig mit dem 
Gesuch an den Rechtsinhaber hat der Antragsteller jedes in Absatz 2) bezeichnete 
nationale oder internationale Informationszentrum zu unterrichten. 
2)  Vermag der Antragsteller den Rechtsinhaber nicht ausfindig zu machen, so hat er 
eine Abschrift seines an die zuständige Behörde gerichteten Lizenzantrags mit 
eingeschriebener Luftpost dem Verleger, dessen Name auf dem Werk angegeben ist, 
und jedem nationalen oder internationalen Informationszentrum zu senden, das 
gegebenenfalls von der Regierung des Landes, in dem der Verleger vermutlich den 
Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit hat, in einer beim Generaldirektor hinterlegten 
Notifikation bezeichnet worden ist. 
3)  Der Name des Urhebers ist auf allen Werkstücken einer Übersetzung oder einer 
Vervielfältigung, die aufgrund einer nach Artikel II oder III erteilten Lizenz veröf-
fentlicht wird, anzugeben. Der Titel des Werkes ist auf allen Werkstücken aufzufüh-
ren. Bei einer Übersetzung ist jedenfalls der Originaltitel auf allen Werkstücken 
anzugeben. 
4) a) Eine nach Artikel II oder III erteilte Lizenz erstreckt sich nicht auf die Aus-

fuhr von Werkstücken und berechtigt je nachdem nur zur Veröffentlichung 
der Übersetzung oder der Vervielfältigung im Hoheitsgebiet des Landes, in 
dem die Lizenz beantragt worden ist. 

b) Für die Anwendung des Buchstaben a) wird auch der Versand von Werk-
stücken von einem Gebiet nach dem Land, das für dieses Gebiet eine Erklä-
rung nach Artikel I Absatz 5) abgegeben hat, als Ausfuhr angesehen. 

c) Versendet eine staatliche oder andere öffentliche Stelle eines Landes, das 
nach Artikel II eine Lizenz zur Übersetzung in eine andere als die englische, 
französische oder spanische Sprache erteilt hat, Werkstücke der unter dieser 
Lizenz veröffentlichten Übersetzungen in ein anderes Land, so wird dieser 
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Versand nicht als Ausfuhr im Sinn von Buchstabe a) angesehen, sofern alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
i) die Empfänger sind Einzelpersonen, die dem Land, dessen zuständige 

Behörde die Lizenz erteilt hat, angehören, oder Zusammenschlüsse sol-
cher Einzelpersonen; 

ii) die Werkstücke sind nur für Unterrichts-, Studien- oder Forschungs-
zwecke bestimmt; 

iii) der Versand der Werkstücke und ihre spätere Verteilung an die Emp-
fänger dienen keinen Erwerbszwecken; 

iv) das Land, in das die Werkstücke gesandt werden, hat mit dem Land, 
dessen zuständige Behörde die Lizenz erteilt hat, eine Vereinbarung ge-
troffen, die den Empfang, die Verteilung oder beides gestattet, und die 
Regierung dieses Landes hat dem Generaldirektor die Vereinbarung no-
tifiziert. 

5)  Alle Werkstücke, die aufgrund einer nach Artikel II oder III erteilten Lizenz 
veröffentlicht werden, haben in der betreffenden Sprache einen Vermerk zu tragen, 
dass sie nur in dem Land oder Gebiet, auf das sich die Lizenz bezieht, in Verkehr 
gebracht werden dürfen. 
6) a) Auf nationaler Ebene ist dafür zu sorgen, dass 

i) die Lizenz zugunsten des Inhabers des Übersetzungsrechts oder des In-
habers des Vervielfältigungsrechts eine angemessene Vergütung vor-
sieht, die der bei frei vereinbarten Lizenzen zwischen Personen in den 
beiden betreffenden Ländern üblichen Vergütung entspricht, und 

ii) Zahlung und Transfer der Vergütung sichergestellt werden; bestehen 
nationale Devisenbeschränkungen, so hat die zuständige Behörde unter 
Zuhilfenahme internationaler Einrichtungen alles ihr Mögliche zu tun, 
um den Transfer der Vergütung in international konvertierbarer Wäh-
rung oder gleichgestellten Zahlungsmitteln sicherzustellen. 

b) Die innerstaatliche Gesetzgebung hat eine getreue Übersetzung des Werkes 
oder eine genaue Wiedergabe der Ausgabe zu gewährleisten. 

Art. V 
1) a) Jedes Land, das zu erklären berechtigt ist, es werde die in Artikel II vorgese-

hene Befugnis in Anspruch nehmen, kann stattdessen bei der Ratifikation 
oder beim Beitritt zu dieser Fassung, 
i) sofern es ein Land ist, auf das Artikel 30 Absatz 2) Buchstabe a) zu-

trifft, hinsichtlich des Übersetzungsrechts eine Erklärung nach dieser 
Bestimmung abgeben; 

ii) sofern es ein Land ist, auf das Artikel 30 Absatz 2) Buchstabe a) nicht 
zutrifft, und selbst wenn es sich nicht um ein verbandsfremdes Land 
handelt, die in Artikel 30 Absatz 2) Buchstabe b) erster Satz vorgesehe-
ne Erklärung abgeben. 
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b) Eine nach diesem Absatz abgegebene Erklärung bleibt für ein Land, das 
nicht länger als Entwicklungsland im Sinn von Artikel I Absatz 1) angese-
hen wird, bis zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem die nach Artikel 1 Absatz 
3) massgebende Frist abläuft. 

c) Ein Land, das eine Erklärung nach diesem Absatz abgegeben hat, kann die in 
Artikel II vorgesehene Befugnis nicht mehr in Anspruch nehmen, selbst 
wenn es die Erklärung zurückzieht. 

2)  Vorbehaltlich des Absatzes 3) kann ein Land, das die in Artikel II vorgesehene 
Befugnis in Anspruch genommen hat, keine Erklärung nach Absatz 1) mehr abge-
ben. 
3)  Ein Land, das nicht länger als Entwicklungsland im Sinn von Artikel I Absatz 1) 
angesehen wird, kann, obwohl es kein verbandsfremdes Land ist, bis zu zwei Jahren 
vor Ablauf der nach Artikel I Absatz 3) massgebenden Frist die in Artikel 30 Absatz 
2) Buchstabe b) erster Satz vorgesehene Erklärung abgeben. Diese Erklärung wird in 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem die nach Artikel I Absatz 3) massgebende Frist 
abläuft. 

Art. VI 
1)  Ein Verbandsland kann vom Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Fassung der 
Übereinkunft an jederzeit, bevor es durch die Artikel 1–21 und diesen Anhang 
gebunden ist, 

i) erklären – sofern es berechtigt wäre, die in Artikel I Absatz 1) bezeichneten 
Befugnisse in Anspruch zu nehmen, wenn es durch die Artikel 1–21 und 
diesen Anhang gebunden wäre -, dass es die Artikel II oder III oder beide 
Artikel auf Werke anwenden wird, deren Ursprungsland ein Land ist, das 
gemäss Ziffer ii) die Anwendung dieser Artikel auf solche Werke zulässt 
oder das durch die Artikel 1–21 und diesen Anhang gebunden ist; die Erklä-
rung kann sich statt auf Artikel II auf Artikel V beziehen; 

ii) erklären, dass es die Anwendung dieses Anhangs auf Werke, deren Ur-
sprungsland es ist, durch die Länder zulässt, die eine Erklärung nach Ziffer i) 
abgegeben oder eine Notifikation nach Artikel I hinterlegt haben. 

2)  Jede Erklärung nach Absatz 1) muss schriftlich abgefasst und beim Generaldirek-
tor hinterlegt werden. Sie wird im Zeitpunkt ihrer Hinterlegung wirksam. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese 
Fassung der Übereinkunft unterschrieben. 

Geschehen zu Paris am 24. Juli 1971. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Geltungsbereich am 1. April 200917 
 
Vertragsstaaten Ratifikation 

Beitritt (B)  
Nachfolge-
erklärung (N)

Inkrafttreten

 
 

Ägypten*   2. März 1977 B   7. Juni 1977 
Albanien   2. Dezember 1993 B   6. März 1994 
Algerien* 19. Januar 1998 B 19. April 1998 
Andorra   2. März 2004 B   2. Juni 2004 
Antigua und Barbuda 17. Dezember 1999 B 17. März 2000 
Äquatorialguinea 26. März 1997 B 26. Juni 1997 
Argentinien    8. Juli 1980 B   8. Oktober 1980a

   19. Februar 2000b

Armenien 19. Juli 2000 B 19. Oktober 2000 
Aserbaidschan   4. März 1999 B   4. Juni 1999 
Australien 28. November 1977 B   1. März 1978 
Bahamas*    4. Oktober 1976 B   8. Januar 1977a

Bahrain* 29. November 1996 B   2. März 1997 
Bangladesch*   4. Februar 1999 B   4. Mai 1999 
Barbados 16. März 1983 B 30. Juli 1983 
Belarus 12. September 1997 B 12. Dezember 1997 
Belgien 29. Juni 1999 29. September 1999 
Belize 17. März 2000 B 17. Juni 2000 
Benin   9. Dezember 1974 B 12. März 1975 
Bhutan 25. August 2004 B 25. November 2004 
Bolivien   4. August 1993 B   4. November 1993 
Bosnien und Herzegowina*   2. Juni 1993 N   1. März 1992 
Botsuana 15. Januar 1998 B 15. April 1998 
Brasilien 14. Januar 1975 20. April 1975 
Brunei 30. Mai 2006 B 30. August 2006 
Bulgarien 30. August 1974   4. Dezember 1974 
Burkina Faso 20. Oktober 1975 B 24. Januar 1976 
Chile 25. März 1975 B 10. Juli 1975 
China* 10. Juli 1992 B 15. Oktober 1992 

Hongkong   7. Juli 1997   1. Juli 1997 
Macau   1. November 1999 20. Dezember 1999 

Costa Rica   3. März 1978 B 10. Juni 1978 
Côte d’Ivoire    1. Februar 1974   4. Mai 1974a

   10. Oktober  1974b

Dänemark 30. März 1979 30. Juni 1979 
Deutschland**  18. Oktober 1973 22. Januar 1974a

   10. Oktober 1974b

Dominica   7. Mai 1999 B   7. August 1999 
Dominikanische Republik 24. September 1997 B 24. Dezember 1997 

  

17 Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des 
EDA (http://www.eda.admin.ch/vertraege). 
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Vertragsstaaten Ratifikation  

Beitritt (B)  
Nachfolge-
erklärung (N) 

Inkrafttreten

 
 

Dschibuti 13. Februar 2002 B 13. Mai 2002 
Ecuador   8. Juli 1991 B   9. Oktober 1991 
El Salvador 18. November 1993 B 19. Februar 1994 
Estland 26. Juli 1994 B 26. Oktober 1994 
Finnland 25. Juli 1986   1. November 1986 
Frankreich 11. September 1972 15. Dezember 1972a  
   10. Oktober  1974b 
Gabun   6. März 1975 10. Juni 1975 
Gambia   7. Dezember 1992 B   7. März 1993 
Georgien 16. Februar 1995 B 16. Mai 1995 
Ghana 11. Juli 1991 B 11. Oktober 1991 
Grenada 22. Juni 1998 B 22. September 1998 
Griechenland   4. Dezember 1975   8. März 1976 
Guatemala* 28. April 1997 B 28. Juli 1997 
Guinea 13. August 1980 B 20. November 1980 
Guinea-Bissau 18. April 1991 B 22. Juli 1991 
Guyana 25. Juli 1994 B 25. Oktober 1994 
Haiti 11. Oktober 1995 B 11. Januar 1996 
Heiliger Stuhl 20. Januar 1975 24. April 1975 
Honduras 24. Oktober 1989 B 25. Januar 1990 
Indien*   7. Oktober 1974 10. Januar 1975a 
     6. Mai  1984b 
Indonesien*   5. Juni 1997 B   5. September 1997 
Irland   2. Dezember 2004 B   2. März 2005 
Island  28. September 1984 B 28. Dezember 1984a 
   25. August 1999b 
Israel* 24. September 2003   1. Januar 2004 
Italien 13. August 1979 14. November 1979 
Jamaika 28. September 1993 B   1. Januar 1994 
Japan 20. Januar 1975 24. April 1975 
Jemen* 14. April 2008 B 14. Juli 2008 
Jordanien* 28. April 1999 B 28. Juli 1999 
Kamerun   3. August 1973 10. November 1973a 
   10. Oktober  1974b 
Kanada 26. März 1998 B 26. Juni 1998 
Kap Verde   7. April 1997 B   7. Juli 1997 
Kasachstan 12. Januar 1999 B 12. April 1999 
Katar   5. April 2000 B   5. Juli 2000 
Kenia 11. März 1993 B 11. Juni 1993 
Kirgisistan   8. April 1999 B   8. Juli 1999 
Kolumbien   4. Dezember 1987 B   7. März 1988 
Komoren 17. Januar 2005 B 17. April 2005 
Kongo (Brazzaville)   2. September 1975   5. Dezember 1975 
Kongo (Kinshasa) 28. Oktober 1974 B 31. Januar 1975 
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Vertragsstaaten Ratifikation 

Beitritt (B)  
Nachfolge-
erklärung (N)

Inkrafttreten

 
 

Korea (Nord-)* 28. Januar 2003 B 28. April 2003 
Korea (Süd-) 21. Mai 1996 B 21. August 1996 
Kroatien 28. Juli 1992 N   8. Oktober 1991 
Kuba* 20. November 1996 B 20. Februar 1997 
Lesotho* 27. Juni 1989 B 28. September 1989 
Lettland 11. Mai 1995 B 11. August 1995 
Liberia*   8. Dezember 1988 B   8. März 1989 
Libyen* 28. Juni 1976 B 28. September 1976 
Liechtenstein 23. Juni 1999 23. September 1999 
Litauen* 14. September 1994 B 14. Dezember 1994 
Luxemburg 15. Januar 1975 20. April 1975 
Malawi 12. Juli 1991 B 12. Oktober 1991 
Malaysia 28. Juni 1990 B   1. Oktober 1990 
Mali 22. August 1977 B   5. Dezember 1977 
Malta*    7. September 1977 B 12. Dezember 1977a

Marokko 17. Februar 1987 17. Mai 1987 
Mauretanien 17. Juni 1976 B 21. September 1976 
Mauritius*   9. Februar 1989 B 10. Mai 1989 
Mazedonien 23. Juli 1993 N   8. September 1991 
Mexiko 11. September 1974 17. Dezember 1974 
Mikronesien   7. Juli 2003 B   7. Oktober 2003 
Moldau   1. August 1995 B   2. November 1995 
Monaco   5. August 1974 23. November 1974 
Mongolei* 12. Dezember 1997 B 12. März 1998 
Montenegro 14. Juni 2001   3. Juni 2006 
Namibia 21. September 1993 B 24. Dezember 1993 
Nepal 11. Oktober 2005 B 11. Januar 2006 
Nicaragua 23. Mai 2000 B 23. August 2000 
Niederlande*   9. Oktober 1974 10. Januar 1975a

   30. Januar  1986b

Niger 18. Februar 1975 B 21. Mai 1975 
Nigeria 10. Juni 1993 B 14. September 1993 
Norwegen*   8. März 1974 13. Juni 1974a

   11. Oktober  1995b

Oman* 14. April 1999 B 14. Juli 1999 
Österreich 19. Mai 1982 21. August 1982 
Panama   8. März 1996 B   8. Juni 1996 
Paraguay   9. September 1991 B   2. Januar 1992 
Peru 20. Mai 1988 B 20. August 1988 
Philippinen* 14. April 1980 B 16. Juli 1980a

   18. Juni  1997b

Polen   1. Mai 1990 B   4. August 1990a

   22. Oktober 1994b

Portugal* 10. Oktober 1978 B 12. Januar 1979 
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Vertragsstaaten Ratifikation  

Beitritt (B)  
Nachfolge-
erklärung (N) 

Inkrafttreten

 
 

Ruanda   3. November 1983 B   1. März 1984 
Rumänien   9. Juni 1998   9. September 1998 
Russland   9. Dezember 1994 B 13. März 1995 
St. Kitts und Nevis   3. Januar 1995 B   9. April 1995 
St. Lucia* 21. Mai 1993 B 24. August 1993 
St. Vincent und die Grenadinen 29. Mai 1995 B 29. August 1995 
Sambia 13. September 1991 B   2. Januar 1992 
Samoa* 21. April 2006 B 21. Juli 2006 
Saudi-Arabien 11. Dezember 2003 B 11. März 2004 
Schweden 14. Juni 1973 20. September 1973a 
   10. Oktober  1974b 
Schweiz 25. Juni 1993 25. September 1993 
Senegal   2. Mai 1975 12. August 1975 
Serbien* 14. Juni 2001 N 27. April 1992 
Simbabwe 29. September 1981 B 30. Dezember 1981a 
Singapur* 21. September 1998 B 21. Dezember 1998 
Slowakei 30. Dezember 1992 N   1. Januar 1993 
Slowenien* 12. Juni 1992 N 25. Juni 1991 
Spanien 14. November 1973 19. Februar 1974a 
   10. Oktober  1974b 
Sri Lanka* 20. Juni 1978 B 23. September 1978a 
   27. Dezember 2005b 
Südafrika* 23. Dezember 1974 24. März 1975a 
Sudan 28. September 2000 B 28. Dezember 2000 
Suriname 16. November 1976 B 23. Februar 1977 
Swasiland 14. September 1998 B 14. Dezember 1998 
Syrien* 11. März 2004 B 11. Juni 2004 
Tadschikistan   9. Dezember 1999 B   9. März 2000 
Tansania* 25. April 1994 B 25. Juli 1994 
Thailand* 29. September 1980 B 29. Dezember 1980a 
     2. September 1995b 
Togo 28. Januar 1975 B 30. April 1975 
Tonga 14. März 2001 B 14. Juni 2001 
Trinidad und Tobago 16. Mai 1988 B 16. August 1988 
Tschechische Republik 18. Dezember 1992 N   1. Januar 1993 
Tunesien* 14. Mai 1975 16. August 1975 
Türkei   1. Oktober 1995 B   1. Januar 1996 
Ukraine 25. Juli 1995 B 25. Oktober 1995 
Ungarn 11. September 1972 15. Dezember 1972a 
   10. Oktober  1974b 
Uruguay 21. September 1979 28. Dezember 1979 
Usbekistan* 19. Januar 2005 B 19. April 2005 
Venezuela* 20. September 1982 B 30. Dezember 1982 
Vereinigte Arabische Emirate* 14. April 2004 B 14. Juli 2004 
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Vertragsstaaten Ratifikation 

Beitritt (B)  
Nachfolge-
erklärung (N)

Inkrafttreten

 
 

Vereinigte Staaten 16. November 1988 B   1. März 1989 
Vereinigtes Königreich* 29. September 1989   2. Januar 1990 

Insel Man 13. Dezember 1995 18. März 1996 
Vietnam* 26. Juni 2004 B 26. Oktober 2004 
Zentralafrikanische Republik 31. Mai 1977 B   3. September 1977 
Zypern* 22. April 1983 27. Juli 1983 
 
 

* Vorbehalte und Erklärungen.
** Einwendungen. 
 Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen werden in der AS nicht veröffentlicht. 

Die französischen und englischen Texte können auf der Internet-Seite der  
Weltorganisation für geistiges Eigentum: www.ompi.org/treaties/index-fr.html  
eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, 
bezogen werden. 

a Die Ratifikation oder der Beitritt erstreckt sich auf die Artikel 22–38.
b Die Ratifikation oder der Beitritt erstreckt sich auf die Artikel 1–21.
 
 


